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II. Schiedsgerichts- und Vergleichsverträgez31

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Ratifikationsurkunde

zu dem am 5. Januar 1929 in Washington unterzeichneten interameri-
kanischen Schiedsvertragi) am 16. April 1935 mit dem Vorbehalt nieder-

gelegt, )&gt;that the special agreement in each case shall be made only by
the President, and then only by and with the advice and consent of the

Senate, provided two-thirds of the Senators present concur&lt;4 2,). Das
dem Vertrag angefügte Protocol ol Progressive arbitration ist bisher von

Chile,. der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Mexiko, Nicaraguä und Venezuela ratifiziert worden3). Das bisher

lediglich von den Vereinigten Staaten von Amerika ratifizierte, am

26. Dezember 1933 in Montevideo unterzeichnete Zusatzprotokoll zum

interamerikaniSchen Vergleichsvertrag4) ist am io. Mai 1935, mit Nieder-

legung der Ratifikationsurkunde durch Chile5), zwischen diesen beiden

Staaten in Kra&apos;fi getreten.
Durch ein zwischen Großbritannien und Ungarn am 31. Januar 1935

abgeschlossenes Abkommen6) ist das britisch-ungarische Gemischt.-

Schiedsgericht mit Wirkung vom 3. Januär 1935 vorläufig aufgelöst
worden. Die Möglichkeit eines etwaigen Wiederzusammentritts ist in

Ziffer 2 vorgesehen.
Lettland ist der Genfer Generalakte vom 26. September 1928 als dreiundzwanzigster

Staat 7) am 17- 9- 1935 beigetreten 8). Der Beitritt bezieht sich auf die gesamte Akte und

ist ohne jeden Vorbehalt erfolgt.
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